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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im Auftrag der Hornbach Immobilien AG haben wir mit Stand Dezember 2020 ein Entwäs-
serungskonzept entwickelt und eingereicht. Im Zuge der damaligen und aktuellen Planun-
gen haben sich inzwischen Änderungen gegenüber dem eingereichten Stand von Dezem-
ber 2020 ergeben.  
 
Die Wesentlichen Änderungen werden nachfolgend dargesellt.  
 

1. Abweichungen der Flächengrößen (S. 13) 
 
Durch Anpassungen des B-Planentwurfes unterscheiden sich die Größen der Gewerbe-, 
Straßenverkehrs-, und Grünflächen im Entwässerungskonzep geringfügig gegenüber dem 
aktuellen P-Planentwurf.  
 
    Entwässerungskonzept B-Plan 
Gewerbeflächen   59.471 m²   59.180 m² 
Straßenverkehrsfläche 9.011 m²   9.400 m² 
Grünflächen   4.529 m²   4.490 m² 
 
Da die Abweichungen nur geringfügig sind, sind auch keine große Veränderungen bei der 
Berechnung der notwendigen Rückhaltevolumina zu erwarten.    
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2. Notüberläufe von privaten Gewerbegrundstücken (S. 26) 
 
Notüberläufe von den privaten Gewerbegrundstücken in die öffentliche Regenwasserkana-
lisation werden vom ESN abgelehnt. Somit werden in der weiteren Planung keine Notüber-
läufe vorgesehen. Das Oberflächenwasser ist vollständig auf den privaten Grundstücken 
zu bewirtschaften. Für die einzelenen Grundstücke muss somit jeweils ein separater Über-
flutungsnachweis geführt werden.  
Der Verzicht auf die Notüberläufe hat keine Auswirkungen auf die Dimensionierung des öf-
fentlichen Versickerungsbeckens.   
 

3. Schmutzwasserkanal (S. 16; Plan 2.02) 
 
Vor dem Hintergrund möglicher Grundstücksteilungen und um eine mögliche Erweiterung 
der Gewerbeflächen im Süden an den neuen Schmutzwasserkanal anschließen zu kön-
nen, wird der Schmutzwasserkanal sowohl in westlicher Richtung als auch in südlicher 
Richtung bis hin zu den Grenzen den Plangebietes geführt.  
Der Schmutzwasserkanl wird in einer ausreichenden Tiefe verlegt, um mögliche Erweite-
rungegebiete sowie die Grundstücke im Plangebiet selbst im Freispielgel an den Hauptka-
nal anschließen zu können.  
Die geplante Hebenanalge wird hinsichtlich Tiefe und Leistung so ausgelegt, dass mögli-
che zukünftige Erschließeungsgebiete im Süden und Osten des aktuellen Plangebietes 
auch an diese angeschlossen werden können.  
 

4. Versickerungsmulden Gewerbegrundstücke (S. 17) 
 
Von Seiten des ESN wurde angemerkt, dass bei der Dimensionierung der Versickerungs-
mulden auf den Privatgrundstücken für die Variante 1 (Gründächer) nicht die maximale ab-
flusswirksame Fläche angesetzt wurde. Im Falle, dass auf den Grundstücken nicht die ma-
ximal zulässige Gebäudefläche und stattdessen mehr Pflasterflächen mit einem höheren 
Abfluss(-beiwert) als der der Gründächer errichtet wird, seien die Versickerungsmulden 
unterdimensioniert.  
Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Dimensionierung der 
privaten Versickerungsmulden nur beipsielhaft dargestellt wurde. Hierzu wurden die maxi-
mal zulässigen Grundflächenzahlen aus dem B-Plan herangezogen. Im Zuge der jeweil-
gen Planungen der Gewerbeflächen muss für die einzelnen Grundstücke ein auf die tat-
sächliche Nutzung abgestimmtes Entwässerungskonzept entwickelt werden.  
 
 
Die vorgenannten Punkte werden bei der weiteren Planung berücksichtigt.  
 
 
 
Freundliche Grüße Verteiler    
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